Hamer, Fragen zum Urteil, 12[1].9.2004
1
1
6
Hamer, Fragen zum Urteil, 12[1].9.2004-Niemitz


Karl Krafeld, 12.09.2004

Dr. Ryke Geerd Hamer

Fragen an die Urteilsbegründung 

zum Zwecke der Überprüfung, ob der Verhaftung des Dr. Hamer ein „faires Verfahren“ in Frankreich zugrunde liegt, das den Anforderungen des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention genügt 

oder 

ob die Verhaftung in einer absichtlichen, gegen Dr. Hamer gerichteten, schweren Menschenrechtsverletzung nach Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention durch den französischen Staat (Justiz: Staatsanwaltschaft, Gerichte) gründet. 
Die französische Presseagentur AFP berichtet unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Chambéry (Südfrankreich) über die Verhaftung des Dr. Hamer, Die Verhaftung erfolgte aufgrund eines Urteiles des Berufungsgerichtes Chambéry und folgend eines europäischen Haftbefehls. Die in der Meldung genannten Umstände lassen begründet vermuten, dass hier eine schwere und sogar absichtliche Verletzung des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention vorliegt. Das Recht des Dr. Hamer auf ein faires Verfahren ist durch den französischen Staat (Justiz: Staatsanwaltschaft, Gericht) verletzt worden.

Der AFP-Meldung zufolge gelangte die Justiz (Staatsanwaltschaft, Gericht) zu der Überzeugung, „dass mehrere Patienten, nachdem sie dem Rat der Frauen gefolgt waren und ihre Krebsthreapie abgebrochen hatten, gestorben“ sind. 

Eine Kausalität zwischen dem Abbruch der Krebstherapie und dem Tod stellt zufolge der AFP-Meldung die Justiz in Frankreich nicht ausdrücklich fest.

Zufolge der AFP-Meldung wird den zwei Frauen, die den Rat erteilt haben „illegale Ausübung einer medizinischen Tätigkeit“ vorgeworfen. 

Zufolge dieser AFP-Meldung ist es in Frankreich Bürgern gesetzlich verboten, vor Entscheidungen andere Bürger um Rat und als Entscheidungshilfe um Mitteilung ihrer Meinung zu bitten. Ja, zufolge der AFP-Meldung begeht in Frankreich derjenige sogar eine schwere Straftat, der der Bitte zur Mitteilung von Infomationen und Meinungen nachkommt. Eine solche gesetzliche Regelung wäre eine schwere Verletzung des Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Freiheit der Meinungsäußerungen, Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen). Derart - in Verletzung des Art. 10  - darf kein Gericht in Europa ein Urteil begründen. Genau so aber begründet das französische Gericht sein Urteil. Und darüber hinaus: Es gibt auch in Frankreich kein Gesetz, das die Mitteilung von Informationen und Meinungen unter Strafe stellt. Dennoch ist genau das Wahrnehmen der Informations- und Meinungsfreiheit die argumentative Grundlage der Verurteilung des Dr. Hamer und des gegen Dr. Hamer gerichteten Haftbefehles.

Eine Meinungsäußerung (Mitteilung von Nachrichten) zu der ein Bürger in Frankreich gebeten wird (hier die zwei Frauen) ist auch in Frankreich nicht illegal. Sie kann und darf auch in Frankreich von keinem Gericht als „illegal“ bewertet werden. Dies auch nicht, wenn diese Meinungsäußerung den Gegenstandsbereich der Biologie und der Gesundheit betreffen. Auch in Frankreich ist es nicht illegal, wenn europäische Bürger über den Gegenstandsbereich der Biologie, der Gesundheit und der Medizin kommunizieren.

Zufolge der AFP-Meldung (unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Chambéry) erfolgte diese Verletzung des Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Justiz in Frankreich ausschließlich zu dem Zwecke, die Freiheit der Meinungsäusserung schwer zu verletzen. Es ist dabei Absicht der Justiz bzw. des ganzen französischen Staates, diese schwere  Menschenrechtsverletzung als Präzedenzfall für künftige ähnliche Urteile durch die Verurteilung der zwei Frauen und des Dr. Hamer zu sichern.

Zufolge der AFP-Meldung (unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft) wird den zwei Frauen und Dr. Hamer als Tat (Handlung) vorgeworfen:

· „Betrug“, d.h. absichtliche Irreführung

· „Komplizenschaft bei der illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit“.

Die Erteilung eines Rates (Meinungsäußerung, Mitteilung von Nachrichten) europäischer Bürger untereinander, hier im Speziellen bezogen auf europäische Bürger in Entscheidungssituationen, gleich ob dieses in allgemeiner Form oder konkret einzelfallbezogen geschieht, kann nicht verboten werden. Die Erteilung eines Rates bei Entscheidung, die ausschließlich dem europäischen Bürger obliegen (hier: Entscheidung, ob eine risikoreiche Krebsthereapie fortgesetzt werden soll) ist keine medizinische Tätigkeit und kann deshalb auch von keinem französischen Gericht als „illegale Ausübung einer medizinischen Tätigkeit“ bewertet werden, auch nicht als „illegale medizinische Tätigkeit in Komplizenschaft“ mit anderen europäischen Bürgern.

Das Urteil der französischen Justiz und die Betreibung des europäischen Haftbefehls durch die französische Justiz begründen folgende Vermutung:

Die französische Justiz will durch diese ihre Handlungen durchgängig  rechtswidrige Handlungen der Verletzung des Art. 2 der europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Leben) sichern. Es ist begründet zu vermuten, dass es in Frankreich durchgängige Praxis ist, Personen, die legal eine medizinische Tätigkeit ausüben (z.B. Ärzte gegenüber sog. Krebspatienten), massiv in die Freiheitsrechte kranker Menschen eingreifen zu lassen. Diese Eingriffe erfolgen so, dass Patienten in Entscheidungssituationen absichtlich rechtsverletzend beeinflusst werden. Obwohl die Entscheidung ausschließlich den Bürgern selber obliegen und obwohl zu deren Vorbereitung die Bürger das Recht haben, eigenständig (d.h. auch unabhängig von Personen, die legal eine medizinische Tätigkeit ausüben!) Informationen und Nachrichten und Meinungen einzuholen, geschieht – und dies absichtlich rechtsverletzend – folgendes: Legal eine medizinischen Tätigkeit ausübende Personen nehmen mittels Irreführung (Betrug) und mittels Unterdrückung wahrer relevanter Tatsachen (z.B. das Risiko einer Krebsthereapie und die tatsächlichen mittel- bis langfristig  statistisch geringen Heilungschancen durch die Krebstherapie, aufgrund der offiziellen Statistiken) und durch sonstige rechtswidrige Maßnahmen Einfluss auf die (ausschließlich dem Bürger obliegende) Entscheidung, um so Einwilligungen rechtswidrig erschleichen. So kann – dann rechtswidrig, aber scheinbar mit einer Einwilligung – die Erlaubnis zu riskanten Maßnahmen erschlichen, und können dann die lebensriskanten Maßnahmen durchgeführt werden.

Sollte diese Praxis in Frankreich nachweisbar sein, dann wäre nachweisbar, dass die Justiz in Frankreich mit diesen Urteilen und dem europäischen Haftbefehl gegen Dr. Hamer absichtlich schwere Verbrechen begangen hat. Zur Strafverfolgung derartiger – hier staatlicher – Verbrechen hat sich der französische Staat aufgrund der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 verpflichtet. Da offensichtlich bewusst und absichtlich solche Verbrechen von der französischen Justiz selber durchgeführt werden, ist zu vermuten, dass das insbesondere im finanziellen Interesse der Pharmaindustrie geschieht, deren Existenzgrundlage man sichern will.

Hier wäre dann eine Verletzung von Art. II a), b) u. c) sowie Art. III insbesondere c) der Völkermordkonvention durch die französische Justiz nachweisbar, für deren Strafverfolgung (gegen die Beteiligten in der französischen Justiz), aufgrund des Römischen Statut, ab dem 1.7.2002, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zuständig ist.

Zum Zwecke der Überprüfung, ob hier die Zuständigkeit des IStGH zur Strafverfolgung der Beteiligten in der französischen Justiz, gegeben ist, ist es erforderlich, insbesondere anhand nachfolgender Fragen, die Urteilsbegründungen der öffentlichen Verhandlungen genau zu prüfen, die zur Verurteilung des Dr. Hamer durch die französische Justiz führten.

Aufgrund Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention hatte Dr. Hamer ein Recht darauf, dass „seine Sache in billiger Weise öffentlich“ gehört und entschieden wird. Durch dieses Prinzip der Öffentlichkeit leitet sich das Recht der europäischen Öffentlichkeit ab, Zugang zu den schriftlichen Urteilen und Urteilsbegründungen der gegen Dr. Hamer gerichteten Verfahren zu erhalten.

Es sollte bei der spanischen Regierung beantragt werden, das gegen Dr. Hamer gerichtete Auslieferungsverfahren an Frankreich so lange auszusetzen, bis der französische Staat hier seiner sich aus Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ergebenen Pflicht nachgekommen ist und gegenüber der Öffentlichkeit zumindest in Europa sichergestellt hat, dass er (der französische Staat) die Urteile und Urteilsbegründungen der europäischen Öffentlichkeit unverzüglich und allgemein zugänglich gemacht hat.

Aus der europäischen Öffentlichkeit heraus ist ein solcher Antrag an die Justiz in Chambéry unverzüglich zu stellen. (Je mehr europäische Bürger diesen Antrag stellen, desto besser ist es für ein Europa, in dem die Freiheit und das Leben der Menschen gesichert werden.)

Diese Urteile und Begründungen müssen dann unverzüglich von europäischen Bürgern in die Landessprache übersetzt werden um die Urteile und Begründungen anhand der nachfolgenden Fragen zu prüfen.

Aus Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention („öffentlich“, Erfordernis der Öffentlichkeit für faire Gerichtsverfahren) besteht das Recht für die europäische Öffentlichkeit (Bürger Europas), das Ergebnis dieser Überprüfung der Gerichtsurteile und Begründungen, durch Verbreitung öffentlich zugänglich zu machen.

Jede in Europa erhobene Anklage durch den Staat (Staatsanwaltschaft) ist, aufgrund Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention eine auf Öffentlichkeit hin angelegte und abzielende staatliche Handlung. Durch eine öffentliche Anklageerhebung zielt jeder europäische Staat auf eine Kontrolle und Überprüfung der Handlungen der Justiz durch die europäische Öffentlichkeit ab. In dieses Recht der europäischen Öffentlichkeit darf kein europäischer Staat, darf keine Justiz eines europäischen Staates eingreifen, kann kein europäischer Staat eingreifen ohne die Europäische Menschenrechtskonvention absichtlich schwerstens zu missachten und zu verletzen.

Die Europäische Menschenrechtskonvention lässt (auch) im heutigen Europa keine geheimen Inquisitionsverfahren mehr zu. Die Zeit der Hexenprozesse und der Scheiterhaufen hat in Europa der Vergangenheit anzugehören, auch in Frankreich. Genau das Verlang Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Vermutlich müssten die Ergebnisse dieser Überprüfung durch die europäische Öffentlichkeit (Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention) dann, gemeinsam mit anderen Beweisen, dem IStGH in Den Haag, zum Zwecke der Strafverfolgung gegen die Beteiligten in Frankreich, insbesondere in der Justiz, vorgetragen werden.

Fragen zu dem dem Internationalen Haftbefehl zugrundeliegenden Urteil des Berufungsgerichtes in Chambéry (Südfrankreich) gegen Dr. Hamer, im Hinblick auf Verletzung des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf ein faires Verfahren.)
· Wurden beide Verfahren in Abwesenheit des Dr. Hamer durchgeführt?

· Hätte Dr. Hamer die Gelegenheit gehabt, an diesen Verfahren teilzunehmen?

· Haben beide Gerichte überprüft und ausdrücklich festgestellt, dass Dr. Hamer an diesen Verfahren hätte teilnehmen können?

· Wurde Dr. Hamer ein aufgrund Art. 6 Abs. 3 c der Europäischen Menschenrechtskonvention ein Pflichtverteidiger beigeordnet, oder wurde das durch das Gericht unterlassen, weil das im Interesse der französischen Rechtspflege durch das Gericht als nicht erforderlich angesehen wurde?

· Wer hat Berufung gegen das Gericht der ersten Instanz eingelegt, Dr. Hamer oder die französische Staatsanwaltschaft?

· Wurde die Berufung fristgerecht eingelegt?

· Ermöglichte das erste Urteil die Beantragung eines Internationalen Haftbefehles?

· Weicht das Urteil des Berufungsgerichtes erheblich vom Urteil der Erstinstanz ab und zwar derartig, dass erst dieses Urteil einen Internationalen Haftbefehl ermöglicht?

Fragen zu den vom Gericht festgestellten Beweisen, die dem Urteil zugrunde liegen:

· Erfolgte die konkrete Sachverhaltsfeststellung der konkreten personenbezogenen Irreführung (Personen, die gestorben sind) durch Dr. Hamer? (Durch welche konkrete Handlung (Tat) hat Dr. Hamer welche konkrete Person nachweislich absichtlich irregeführt?
· Wurde Dr. Hamer im Kern verurteilt wegen der vom Gericht ausdrücklich festgestellten Tat (Handlung)  des „Betrug“ (der absichtlichen Irreführung) und der „Komplizenschaft bei der illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit“?

· Welche konkrete, durch Dr. Hamer erfolgte Irreführung, haben die Staatsanwaltschaft und das Gericht festgestellt?

· Lagen hier Tatsachenbehauptungen des Dr. Hamer zugrunde, die nicht mit wissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren Tatsachen in Einklang stehen? Wenn „Ja“, was hat das Gericht konkret festgestellt?

· Oder lag hier lediglich vor, dass Dr. Hamer Aussagen tätigte, die nicht in Einklang mit den Meinungen (Hypothesen, Glauben, Konsense) der herrschenden Medizin standen und stehen?

· Welche konkreten Personen hat Dr. Hamer mittels welcher nachweislich warhheitswidrigen Aussagen (nicht mit Aussagen, die nicht in Übereinstimmung mit anderen Meinungen stehen, sondern die das Gericht als wahrheitswidrig und wider besseren Wissen durch Dr. Hamer getätigt, festgestellt hat) irregeführt – und dies mit der nachgewiesenen Kausalfolge, dass diese Personen gestorben sind.

Fragen zu den durch das Gericht festgestellten illegalen medizinischen Handlungen (Tätigkeiten), die Dr. Hamer personenbezogen getätigt hat.

· Hat Dr. Hamer Operationen an französischen Bürgern (Patienten) vorgenommen, die gestorben sind?

· Hat Dr. Hamer diesen Bürgern Medikamente verabreicht, die zufolge des Gesetzes in Frankreich nur durch einen Arzt verordnet werden dürfen?

· Welche konkreten Versprechen auf Heilung hat Dr. Hamer, durch das Gericht im Einzelfall festgestellt, gegenüber diesen Bürgern getätigt?

· Standen französische Bürger in einem Arzt-Patienten-Vertragsverhältnis zu Dr. Hamer? Hat Dr. Hamer gegenüber französischen Bürgern den Irrtum erregt, sie ständen in einem Arzt-Patienten-Vertragsverhältnis zu Dr. Hamer? Wenn „Ja“: Wodurch wurde dieses Arzt-Patienten-Vertragsverhältnis in jedem Einzelfall, durch das Gericht festgestellt, rechtlich (bzw. rechtlich zum Schein) begründet?

· Welche jeweils konkrete Handlung der Information, der Ratschlagerteilung usw. wurde zufolge der Feststellung des Gerichtes einzelfallbezogen auf diese Bürger hin von Dr. Hamer durchgeführt, für die es in Frankreich einer staatlichen Genehmigung bedarf, über die Dr. Hamer nicht verfügte? (Für die Ratschlagerteilung zum Zwecke der individuellen Entscheidungsfindung, beispielsweise aufgrund der Bitte eines Betroffenen vor der Entscheidung, ob man eine riskante Therapie zustimmen soll oder die Zustimmung aufrecht erhalten soll, bedarf es in Europa, schon aufgrund Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Meinungsfreiheit) keiner staatlichen Genehmigung.)

· Hat Dr. Hamer durch irgendeine Handlung, bezogen auf die konkreten französischen Bürger, in die freie, ausschliesslich den Bürgern obliegende Entscheidung durch Zwangsmassnahmen eingegriffen? So bei der Entscheidung, ob eine riskante Therapie durchgeführt oder weitergeführt wird? Wurde dieses durch das Gericht personenbezogen in konkreten Fällen und aufgrund nachgewiesener konkreter Handlungen des Dr. Hamer festgestellt? Gab es wirklich derartige Handlungen, mit denen Dr. Hamer unzulässig in die Entscheidungsfreiheit der Bürger eingegriffen hat?

Fragen zu den von der Staatsanwaltschaft genannten französischen Bürgern die die Krebstherapie abgebrochen haben.

· War bei diesen französischen Brügern eine geistige Behinderung festgestellt worden, die Dr. Hamer skrupellos missbraucht hat oder waren es freie, mündige, entscheidungsfähige französische Bürger? Standen die französischen Bürger unter gerichtlich angeordneter Vormundschaft?

· Entzieht das Gesetz in Frankreich dem aufgrund seines geistigen Vermögens einwilligungsfähigen Bürger bei medizinisch-therapeutischen Massnahmen das Freiheitsrecht der Einwilligung oder Nichteinwilligung (auch Rücknahme der Einwilligung) in riskante medizinische Massnahmen?

· Handelt es sich bei der üblichen Krebstherapie (Chemotherapie u.a.) um medizinische Maßnahmen mit erheblichen Risiken?

· Gibt die übliche Krebstherapie eine nahezu 100 %ige langfristige Überlebenssicherheit? Darüber hinaus die Aussicht auf Heilung – und nicht nur auf das Überleben?

· Liegt in Frankreich die Entscheidung zur Durchführung von riskanten Therapien auschließlich beim Bürger oder haben zufolge des Gesetzes in Frankreich die Ärzte hier die Pflicht einwilligungsfähige Bürger zu entmündigen?

· Zeichnen sich die durch das Gericht als Beweis genannten Bürger (Patienten) durch folgende Merkmale aus:

1. Bei ihnen war eine Krankheit, genannt Krebs, festgestellt worden?

2. Sie haben einer klassischen Krebstherapie zugestimmt?

3. Während dieser Therapie kamen ihnen Zweifel, ob ihre Zustimmung sachlich hinreichend vorbereitet, überlegt und richtig begründet war; ob sie zuvor mit hinreichender Sorgfalt geprüft hatten, ob sie tatsächlich diese Therapie wollen?

4. Die Bürger haben die Krebstherapie, nachdem ihr Körper durch die begonnene Krebstherapie erheblich belastet worden war, abgebrochen?

5. Die Bürger sind gestorben?

· Sind in der Medizin Fälle bekannt, in denen Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wurde und die eine Krebstherapie ganz oder zum Teil durchgeführt haben, gestorben sind?

· Hat das Gericht, aufgrund medizinischer Gutachten, eine zweifelsfreie Kausalität zwischen dem Abbruch der Krebstherapie und dem Tode dieser Bürger festgestellt?

· Hat das Gericht eine zweifelsfreie Kausalität zwischen durch Dr. Hamer gegenüber diesen Bürgern vorgenommenen Handlungen der nachgewiesenen Irreführung (Betrug), der „illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit“ (welcher konkret) und den Tod dieser Bürger zweifelsfrei festgestellt?

Anhand der Beantwortung dieser Fragen, die anhand der schriftlichen Urteilsbegründungen, durch jeden europäischen Bürger, der die französische Sprache beherrscht, leicht erfolgen kann, wird sich folgendes erweisen: 

Ist begründet zu vermuten, dass der französische Staat und dessen Justiz in diesem Vorgehen gegen Dr. Hamer total dem schießwütigen Kronprinzen von Italien unterworfen ist. Wie bekannt ist, hat dieser den Sohn des Dr. Hamer umgebracht. Und wie bekannt ist, hat die Justiz des französischen Staates, nachdem sie den Kronprinzen verurteilt hatte, diesen in einem mehr als eigenwilligen, sich von den Grundlagen des Rechtes entfernten, erneuten Verfahren dann freigesprochen. Dies offensichtlich, weil der französische Staat in Abhängigkeit vom italienischen Kronprinzen steht, der sich berechtigt glaubte, im Nachhinein gestützt durch den französischen Staat und dessen Justiz, die Erlaubnis holen zu können, den Sohn des Dr. Hamer durch Erschießung töten zu dürfen.

Etwaige Zusammenhänge zwischen der Pharmaindustrie und dem Kronprinzen von Italien, der den Sohn des Dr. Hamer durch Erschießung tötete und danach und abschließend durch den Staat Frankreich (Justiz) geschützt wurde, müssen ermittelt werden.

ENDE

